
Soja im Faktencheck: Was ist dran
an Mythen und Risiken?

Ob als Kräuter-Tofu-Würfel auf
Gemüse-Spießen, seidige Einla-
ge in derMisosuppe oder als So-
ja-Schnetzel im Veggie-Döner -
proteinreiche Soja-Produkte
sind längst nicht mehr nur was
für Veggiefans. Auchwer Fleisch
liebt,mag zurAbwechslung auch
ganz gerne mal gut gemachte
Gerichte mit Tofu, Miso, Tem-
peh undCo. - schließlich gilt So-
ja - wie Hülsenfrüchte generell -
als gesund für Mensch und Um-
welt.
Doch nicht nur unter Veggie-

Gegnern und -Fans ranken sich
allerlei Befürchtungen und
Hoffnungen rund um Soja. Die
Verbraucherzentralen haben
sich das einmal genauer angese-
hen und kursierende Mythen,
angebliche und tatsächliche Ri-
siken von Soja und Sojaproduk-
ten auf den Prüfstand gestellt.
Etwa dass Soja-Konsum der
Schilddrüse schade, bei Brust-
krebs nicht zu empfehlen sei
oder beiMännern zu einer «Ver-
weiblichung» führe. Was ist da
dran?
Die in Sojabohnen enthalte-

nen Isoflavone sind sekundäre
Pflanzenstoffe, die in ihrer
Struktur demHormonÖstrogen
ähneln – und genau das verunsi-
chert viele Menschen. „Die
meisten Sorgen sind bei einem
üblichen Verzehr von Soja-Pro-
dukten oft unbegründet“, sagt
Stella Glogowski von der Ver-
braucherzentrale Hessen.

Ist Soja bei Brustkrebs
bedenklich?
Für die Fachgruppenleiterin Le-
bensmittel und Ernährung ist

östrogenabhängigem Brust-
oder Gebärmutterkrebs erkrankt
ist oder war, sollte Nahrungs-
ergänzungsmittel mit isolierten
Isoflavonen nicht einnehmen.

Verursacht Soja für „Verweib-
lichung“ bei Männern?
Die Sorge, Soja könne den Tes-
tosteronspiegel senken oder eine
„Verweiblichung“ bei Männern
verursachen, ist für Glogowski
unbegründet. Studien würden
keine relevanten hormonellen
Effekte bei einemüblichemKon-
sum zeigen.

Helfen Sojaprodukte bei
Wechseljahresbeschwerden
von Frauen?
Da müssen die Verbraucher-
schützer passen. Denn für eine
verlässliche Linderung von We-
chseljahresbeschwerden wie
Hitzewallungen durch Soja-Iso-
flavone gibt es laut der Verbrau-
cherzentralen bislang keine gesi-
cherten Belege.

Was gegen
Verunsicherung hilft?
„Vielfalt“, sind sich die Verbrau-
cherzentralen einig. Soja und
Sojaprodukte wie Tofu, Tempeh
oder Sojadrink können in übli-
chen Mengen Bestandteil einer
ausgewogenen und abwechs-
lungsreichen Ernährung sein.
Denn sie lieferten hochwertiges
Protein, Ballaststoffe sowie Vita-
mine und Mineralstoffe. Ent-
scheidend sei – wie so oft – das
Maß: „Wer sich vielseitig ernährt
und auf eine gute Jodversorgung
achtet, muss Soja nicht meiden“,
so Glogowski. (dpa)

der Verzehr üblicher Mengen
Sojalebensmittel nach aktuellem
wissenschaftlichem Kenntnis-
stand auch bei Brustkrebs unbe-
denklich. Sie rechnet vor:
Ein bis zwei Portionen täglich

– eine Portion entspricht etwa
100gTofuoder250mlSojadrink
– gelten auch während einer
antihormonellen Therapie als si-
cher. Fachgesellschaften sehen
keine Hinweise darauf, dass mo-
derater Sojakonsum das Risiko
für ein Wiederauftreten erhöht,
so die Verbraucherschützerin.

Schadet Sojakonsum der
Schilddrüse?
Dakommt es auf dasMaßan:Bei
ausreichender Jodversorgung
erwarten die Verbraucherschüt-
zer durchnormalenSojakonsum
keine relevanten negativen Aus-
wirkungen auf die Schilddrüse.
Anders kann es jedoch bei

Jodmangel oder bestehenden
Schilddrüsenerkrankungen aus-
sehen: Isoflavone aus Sojale-
bensmitteln und insbesondere
hohe Mengen aus isolierten,
hochdosierten Nahrungsergän-

zungsmittelnkönntenhiernach-
teilige Effekte haben. „In solchen
Fällen empfiehlt sich eine ärztli-
che Begleitung“, rät Stella Glo-
gowski.
Bei hochdosierten Isoflavon-

Supplementen ist für sieVorsicht
geboten. Denn die gesundheitli-
che Unbedenklichkeit solcher
Supplemente, insbesondere für
Menschen mit hormonabhängi-
gen Krebserkrankungen oder
Erkrankungen der Schilddrüse,
sei nicht ausreichend belegt.
Stella Glogowskis Rat: Wer an

Um angebliche und tatsächliche Gesundheitsrisiken von Soja und Sojaprodukten ranken sich viele
Mythen. FOTO: CHRISTIN KLOSE

Kerosinmangel: Bei Flugabsage Entschädigung?
Kerosin wird wegen des Iran-
Kriegs knapper und teurer. Flug-
ausfälle können der Verbrau-
cherzentrale Sachsen zufolge da-
mit zunehmen, gerade auf Kurz-
strecken innerhalb von Europa.
Von Streichungen betroffene
Reisende sollten dann ihre An-
sprüche auf Entschädigungen
nach EU-Recht prüfen lassen.
Sich pauschal auf höhere Ge-

walt berufen und Entschädigun-
gendamit abwehren, das können
Airlines in solchen Fällen laut
den Verbraucherschützern
längst nicht immer. Finanziell
oder logistisch bedingte Engpäs-
se – etwa ein Kerosinmangel –
gelten demnach „in der Regel
nicht automatisch als außerge-
wöhnliche Umstände“.
Maßgeblich sei, ob die Airline

imEinzelfall alles unternommen
hat, um den Flug durchzufüh-
ren. Sei der Ausfall darauf zu-

rückzuführen, dass keine recht-
zeitige Treibstoffbeschaffung or-
ganisiert oder zu wenig Reserve
eingeplant wurde, könnte eine
Entschädigung fällig werden.
Die liegt bei 250 bis 600 Euro.
Entscheidend ist auch der

Zeitpunkt der Absage: Entschä-
digungsansprüche kommen nur
bei Absagen infrage, die binnen
14 Tagen vor Abflug erfolgen.
Was man als Passagier bei

Flugabsagen nach EU-Regeln
unabhängig vom Zeitpunkt und
der Begründung immer hat, ist
ein Recht auf Ersatzbeförderung
(etwa durch Umbuchung) sowie
gegebenenfalls auf eine Hotel-
übernachtung auf Kosten der
Airline, falls man am Flughafen
festhängt.
Sind Reisende von Flugprob-

lemen betroffen, sollten sie alle
Unterlagen (Buchungsbestäti-
gungen, Mails der Airline, etc.)

und Belege für Auslagen (etwa
fürs Hotelzimmer) aufheben.
Das ist wichtig, um Ansprüche
später auch durchsetzen und
sich das Geld zurückholen zu
können.
Um die Ansprüche geltend zu

machen, können Selbsthilfe-

Tools von der Verbraucherzent-
rale oder dem Europäischen
Verbraucherzentrum (mit
einem Musterbriefgenerator)
helfen. Auf der Basis kann man
sich direkt an die Airline wen-
den, das geht oft online.
Blockt die Fluggesellschaft ab,

können sich Betroffene in vielen
Fällen an die Schlichtungsstel-
le Reise &amp; Verkehr wenden.
Sie prüft den Fall kostenlos juris-
tisch und macht dann gegebe-
nenfalls einen Schlichtungsvor-
schlag.
EineweitereOption sindFlug-

gasthelfer-Portale, die für den
Passagier die Auseinanderset-
zung mit der Airline überneh-
men – dafür im Erfolgsfall aber
einen Anteil der Entschädi-
gungssumme als Provision ein-
kassieren.
Bei diesen Dienstleistern

empfiehlt das Ratgeberportal Fi-
nanztip, auf eine transparente
Ausweisung der Kosten zu ach-
ten. Gute Anbieter zeichnet laut
dem Portal zudem aus, wenn sie
neben Entschädigungen auch
angefalleneKosten fürHotel, Ta-
xi und Co. für den Passagier zu
erstreiten versuchen. (dpa)

„Flug gestrichen“: Entschädigungsansprüche können in der Regel
nur bei Absagen bestehen, die innerhalb von 14 Tagen vor Abflug
erfolgen. FOTO: MICHAEL KAPPELER
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